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VERKEHRSRECHT 

Haftung bei von Achtjährigen verursachten Verkehrsunfällen 

– Newsbeitrag vom 16.01.2008 –  

 

„Lässt ein achtjähriges Kind auf dem Bürgersteig sein Fahrrad los, damit es von alleine weiterrollt, 
und rollt das führungslose Fahrrad auf die Fahrbahn gegen das zu diesem Zeitpunkt vorbeifahrende 
Kraftfahrzeug, so handelt es sich um einen Unfall mit einem Kraftfahrzeug im Sinne des § 828 Abs. 
2 Satz 1 BGB n.F., der zu einer Haftungsprivilegierung des Kindes führt“ (Leitsatz des BGH). 

(BGH, Urteil v. 16.10.2007 - VI ZR 42/07) 

Sachverhalt (gekürzt): 

Im Sept. 2005 befuhr der Kläger eine Straße, die in einer 30 km/h-Zone liegt. Dort kam ihm eine 
Gruppe Kinder entgegen, unter denen sich auch der damals 8-jährige Beklagte mit seinem Fahrrad 
befand. Zwischen den Parteien ist streitig, ob die Gruppe auf dem Bürgersteig oder auf der Straße 
lief. Jedenfalls kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem führungslos rollenden Fahrrad und 
dem Fahrzeug des Klägers, das in diesem Augenblick vorbeifuhr. Durch den Zusammenstoß 
entstand an dem Fahrzeug des Klägers ein Schaden in Höhe von 1.200,00 EUR sowie weitere 
350,00 EUR an sonstigen Kosten.  

Der Kläger hat behauptet, die ihm entgegenkommenden Kinder seien auf dem Bürgersteig gelaufen. 
Der Beklagte sei vorweg gelaufen und habe dabei sein Fahrrad vor sich her geschoben und es dann 
in der Absicht losgelassen, es alleine vorweg rollen zu lassen. Das Fahrrad sei daraufhin ein Stück 
geradeaus gerollt, dann mit dem Lenker nach links eingeknickt und auf die Fahrbahn geraten, wo 
es mit dem vorbeifahrenden Fahrzeug des Klägers kollidiert sei.  

Das Amtsgericht hat die Klage auf Zahlung abgewiesen und das Landgericht hat die hiergegen 
gerichtete Berufung zurückgewiesen. Mit der Revision vor dem BGH verfolgt der Kläger sein 
Klagebegehren weiter.  

Auch der BGH weist die Zahlungsansprüche aus den Folgenden Gründen zurück.  
Dem 8-jährigen Kind kommt, selbst wenn man von der Unfallschilderung des Klägers ausgehe, das 
Haftungsprivileg des § 828 Abs. 2 Satz 1 BGB n.F. zugute. Der geschädigte Kläger kann keine 
Ansprüche gegen das Kind durchsetzen.  

Nach § 828 Abs. 2 Satz 1 BGB ist für den Schaden, den er bei einem Unfall mit einem Kraftfahrzeug 
einem anderen zufügt, nicht verantwortlich, wer das siebte, aber nicht das zehnte Lebensjahr 
vollendet hat. Die Ansicht des geschädigten Klägers, die Vorschrift sei nur eingeschränkt 
anzuwenden, findet beim BGH keine Stütze. 
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Nach der Rechtsprechung des BGH ist eine teleologische Reduktion des Wortlauts dieser Vorschrift 
nur in Fällen vorzunehmen, in denen sich keine typische Überforderungssituation des Kindes 
durch die spezifischen Gefahren des motorisierten Verkehrs realisiert hat. Hiernach hat der Senat 
das Haftungsprivileg verneint in Fällen, in denen Kinder der privilegierten Altersgruppe mit einem 
Kickbord oder Fahrrad gegen ein ordnungsgemäß geparktes Kraftfahrzeug gestoßen sind und 
dieses beschädigt haben. 

Hier hat sich aber eine Gefahr verwirklicht, die daraus herrührt, dass Kinder in dem 
entsprechenden Alter wegen ihres Lauf- und Erprobungsdrangs und ihres gruppendynamischen 
Verhaltens oft zu einem verkehrsgerechten Verhalten nicht in der Lage sind.  

Nach dem Vorbringen des Klägers lief der Beklagte entgegen der Fahrtrichtung des herannahenden 
Kraftfahrzeugs auf dem Bürgersteig einer Gruppe von Kindern vorweg, die ihn anfeuerte, und schob 
dabei sein Fahrrad so schnell er konnte vor sich her um es dann loszulassen, damit es von alleine 
weiterrolle.  

In einer solchen Situation lässt sich die Möglichkeit nicht ausschließen, dass der Beklagte, als er 
das Fahrrad los ließ, die Geschwindigkeit und die Entfernung des herannahenden Fahrzeuges 
falsch einschätzte und deshalb nicht damit rechnete, dass das führungslose Fahrrad gerade zu dem 
Zeitpunkt auf die Fahrbahn geraten könnte, in dem das Fahrzeug des Klägers vorbeifuhr.  

Es kommt nicht darauf an, ob sich die Überforderungssituation konkret ausgewirkt hat oder der 
Beklagte lediglich nicht damit gerechnet hat, dass das führungslose Fahrrad auch auf die Straße 
rollen kann.  

Um eine klare Grenzlinie für die Haftung von Kindern zu ziehen, hat der Gesetzgeber diese 
Fallgestaltungen einheitlich in der Weise geregelt, dass er die Altersgrenze der Deliktsfähigkeit von 
Kindern für den Bereich des motorisierten Verkehrs generell heraufgesetzt hat. 

Der Kläger kann letztlich damit seinen Anspruch nicht durchsetzen.  

Dierk Meinrenken 
Rechtsanwalt 


